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ALLGEMEINE	GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	FÜR	DEN	
HOTELAUFNAHMEVERTRAG	UND	GUTSCHEINERWERB	

DESIGNHOTEL RESTAURANT KOCHSCHULE DER ZAUBERLEHRLING, Heldmann GmbH & Co. KG 
ROSENSTRAßE 38, 70182 STUTTGART, TEL. 0711 2377770, WWW.ZAUBERLEHRLING.DE	

1	GELTUNGSBEREICH	
1.1	Diese	Geschäftsbedingungen	gelten	für	Verträge	über	die	mietweise	Überlassung	von	Hotelzimmern	zur	Beherbergung	sowie	
alle	in	diesem	Zusammenhang	für	den	Kunden	erbrachten	weiteren	Leistungen	und	Lieferungen	des	Hotels	(Hotelaufnahmevertrag).	
Der	Begriff	„Hotelaufnahmevertrag“	umfasst	und	ersetzt	folgende	Begriffe:	Beherbergungs-,	Gastaufnahme-,	Hotel-,	
Hotelzimmervertrag.	Des	Weiteren	gelten	sie	für	den	Erwerb	von	Gutscheinen	für	das	Designhotel	Restaurant	Kochschule	Der	
Zauberlehrling (nachfolgend "Hotel" genannt).	
1.2	Die	Unter-	oder	Weitervermietung	der	überlassenen	Zimmer	sowie	deren	Nutzung	zu	anderen	als	Beherbergungszwecken	
bedürfen	der	vorherigen	Zustimmung	des	Hotels	in	Textform.	
1.3	Allgemeine	Geschäftsbedingungen	des	Kunden	finden	nur	Anwendung,	wenn	dies	vorher	ausdrücklich	vereinbart	wurde.	

2	VERTRAGSABSCHLUSS,	-PARTNER,	VERJÄHRUNG	
2.1	Der	Vertrag	kommt	durch	die	Annahme	des	Antrags	des	Kunden	durch	das	Hotel	zustande.	Dem	Hotel	steht	es	frei,	die	
Zimmerbuchung	in	Textform	zu	bestätigen.	
2.2	Vertragspartner	sind	das	Hotel	und	der	Kunde.	Hat	ein	Dritter	für	den	Kunden	bestellt,	haftet	er	dem	Hotel	gegenüber	zusammen	
mit	dem	Kunden	als	Gesamtschuldner	für	alle	Verpflichtungen	aus	dem	Hotelaufnahmevertrag,	sofern	dem	Hotel	eine	
entsprechende	Erklärung	des	Dritten	vorliegt.	
2.2	Alle	Ansprüche	gegen	das	Hotel	verjähren	grundsätzlich	in	einem	Jahr	ab	dem	gesetzlichen	Verjährungsbeginn.	
Schadensersatzansprüche	verjähren	kenntnisabhängig	in	fünf	Jahren,	soweit	sie	nicht	auf	einer	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers,	
der	Gesundheit	oder	der	Freiheit	beruhen.	Diese	Schadensersatzansprüche	verjähren	kenntnisunabhängig	in	zehn	Jahren.	Die	
Verjährungsverkürzungen	gelten	nicht	bei	Ansprüchen,	die	auf	einer	vorsätzlichen	oder	grob	fahrlässigen	Pflichtverletzung	des	
Hotels	beruhen.	

3	LEISTUNGEN,	PREISE,	ZAHLUNG,	AUFRECHNUNG	
3.1	Das	Hotel	ist	verpflichtet,	die	vom	Kunden	gebuchten	Zimmer	bereitzuhalten	und	die	vereinbarten	Leistungen	zu	erbringen.		
3.2	Der	Kunde	ist	verpflichtet,	die	für	die	Zimmerüberlassung	und	die	von	ihm	in	Anspruch	genommenen	weiteren	Leistungen	
vereinbarten	bzw.	geltenden	Preise	des	Hotels	zu	zahlen.	Dies	gilt	auch	für	vom	Kunden	direkt	oder	über	das	Hotel	beauftragte	
Leistungen,	die	durch	Dritte	erbracht	und	vom	Hotel	verauslagt	werden.	
3.3 Der Kunde hat beim Check In eine gängige Zahlungsmethode zu nutzen und ein Depot oder eine Kreditkarte oder online 
Autorisierung zur Absicherung von Extrakosten (z.B. Aufpreis zusätzliche Gäste, Minibar, Accessoires, Zimmerservice, Frühstück, 
Restaurant, etc.) zu hinterlegen. 
3.4	Die	vereinbarten	Preise	verstehen	sich	einschließlich	der	zum	Zeitpunkt	des	Vertragsschlusses	geltenden	Steuern.	Überschreitet	
der	Zeitraum	zwischen	Vertragsabschluss	und	Vertragserfüllung	4	Monate	und	erhöht	sich	der	vom	Hotel	allgemein	für	derartige	
Leistungen	berechnete	Preis,	so	kann	dieses	den	vertraglich	vereinbarten	Preis	angemessen,	höchstens	jedoch	um	20%	angehoben	
werden.	
3.5	Das	Hotel	kann	seine	Zustimmung	zu	einer	vom	Kunden	gewünschten	nachträglichen	Verringerung	der	Anzahl	der	gebuchten	
Zimmer,	der	Leistung	des	Hotels	oder	der	Aufenthaltsdauer	des	Kunden	davon	abhängig	machen,	dass	sich	der	Preis	für	die	Zimmer	
und/oder	für	die	sonstigen	Leistungen	des	Hotels	erhöht.	
3.6	Rechnungen	des	Hotels	ohne	Fälligkeitsdatum	sind	binnen	zehn	Tagen	ab	Zugang	der	Rechnung	ohne	Abzug	zahlbar.	Das	Hotel	
kann	die	unverzügliche	Zahlung	fälliger	Forderungen	jederzeit	vom	Kunden	verlangen.	Bei	Zahlungsverzug	ist	das	Hotel	berechtigt,	
die	jeweils	geltenden	gesetzlichen	Verzugszinsen	in	Höhe	von	derzeit	9	%	bzw.	bei	Rechtsgeschäften,	an	denen	ein	Verbraucher	
beteiligt	ist,	in	Höhe	von	5	%	über	dem	Basiszinssatz	zu	verlangen.	Dem	Hotel	bleibt	der	Nachweis	eines	höheren	Schadens	
vorbehalten.	Für	jede	Mahnung	nach	Verzugseintritt	ist	das	Hotel	berechtigt,	eine	Mahngebühr	in	Höhe	EUR	8,00	zu	erheben.	Das	
Hotel	ist	berechtigt	bei	Zahlungsverzug	die	gesetzliche	Verzugspauschale	von	40	EUR	zu	berechnen.		
3.7	Das	Hotel	ist	berechtigt,	bei	Vertragsschluss	oder	danach	vom	Kunden	eine	angemessene	Vorauszahlung	oder	Sicherheits-
leistung,	zum	Beispiel	in	Form	einer	Kreditkartengarantie	oder	Vorauszahlung,	zu	verlangen.	Die	Höhe	der	Vorauszahlung	und	die	
Zahlungstermine	können	im	Vertrag	in	Textform	vereinbart	werden.	Bei	Vorauszahlungen	oder	Sicherheitsleistungen	für	
Pauschalreisen	bleiben	die	gesetzlichen	Bestimmungen	unberührt.	
3.8 Das Hotel ist berechtigt entstandene Extrakosten (z.B. Aufpreis zusätzliche Gäste, Minibar, kauf von Bademänteln, 
Schuhspannern, Handtüchern, Kleiderbügel oder anderen Accessoires aus dem Hotel, Frühstücksbestellungen, 
Zimmerserviceleistungen, Wäscheservice, Transferkosten oder Restaurantkosten) dem Gast gesondert oder im Nachgang zu 
berechnen. Die Bezahlung erfolgt per Abbuchung der hinterlegten Kreditkarte, anrechnung des Depots oder Rechnungsstellung zur 
Überweisung.
3.9	Der	Kunde	kann	nur	mit	einer	unstreitigen	oder	rechtskräftigen	Forderung	gegenüber	einer	Forderung	des	Hotels	aufrechnen	
oder	verrechnen.	

4	RÜCKTRITT	DES	KUNDEN	(ABBESTELLUNG,	STORNIERUNG)/		NICHTINANSPRUCHNAHME	DER	LEISTUNGEN	DES	HOTELS	
(NO	SHOW)	
4.1	Ein	Rücktritt	des	Kunden	von	dem	mit	dem	Hotel	geschlossenen	Vertrag	ist	nur	möglich,	wenn	das	Hotel	der	Vertragsaufhebung	
ausdrücklich	zustimmt.	Die	Vereinbarung	eines	Rücktrittsrechtes	sowie	die	etwaige	Zustimmung	zu	einer	Vertragsaufhebung	sollen	
jeweils	in	Textform	erfolgen.	
4.2	Sofern	zwischen	dem	Hotel	und	dem	Kunden	ein	Termin	zum	kostenfreien	Rücktritt	vom	Vertrag	vereinbart	wurde,	kann	der	
Kunde	bis	dahin	vom	Vertrag	zurücktreten,	ohne	Zahlungs-	oder	Schadensersatzansprüche	des	Hotels	auszulösen.	Das	Rück-
trittsrecht	des	Kunden	erlischt,	wenn	er	nicht	bis	zum	vereinbarten	Termin	sein	Recht	zum	Rücktritt	gegenüber	dem	Hotel	ausübt.	
4.3	Ist	ein	Rücktrittsrecht	nicht	vereinbart	oder	bereits	erloschen,	besteht	auch	kein	gesetzliches	Rücktritts-	oder	Kündigungsrecht	
und	stimmt	das	Hotel	einer	Vertragsaufhebung	nicht	zu,	behält	das	Hotel	den	Anspruch	auf	die	vereinbarte	Vergütung	trotz	
Nichtinanspruchnahme	der	Leistung.	Das	Hotel	hat	die	Einnahmen	aus	anderweitiger	Vermietung	der	Zimmer	sowie	die	ersparten	
Aufwendungen	anzurechnen.	
4.4	Dem	Hotel	steht	es	frei,	den	ihm	entstehenden	und	vom	Kunden	zu	ersetzenden	Schaden	zu	pauschalieren.	Der	Kunde	ist	
verpflichtet	bei	

- No	Show	oder	Stornierung	bei	weniger	als	14	Tagen	vor	Anreisetermin	den	gesamten	Buchungspreis	(100%)	zu	bezahlen.

Dem	Kunden	steht	der	Nachweis	frei,	dass	der	vorgenannte	Anspruch	nicht	oder	nicht	in	der	geforderten	Höhe	entstanden	ist.

5	RÜCKTRITT	DES	HOTELS	
5.1	Sofern	vereinbart	wurde,	dass	der	Kunde	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	kostenfrei	vom	Vertrag	zurücktreten	kann,	ist	das	
Hotel	in	diesem	Zeitraum	seinerseits	berechtigt,	vom	Vertrag	zurückzutreten,	wenn	Anfragen	anderer	Kunden	nach	den	vertraglich	
gebuchten	Zimmern	vorliegen	und	der	Kunde	auf	Rückfrage	des	Hotels	mit	angemessener	Fristsetzung	auf	sein	Recht	zum	Rücktritt	
nicht	verzichtet.	
5.2	Wird	eine	gemäß	Ziffer	3.6	und/oder	Ziffer	3.7	vereinbarte	oder	verlangte	Vorauszahlung	oder	Sicherheitsleistung	auch	nach	
Verstreichen	einer	vom	Hotel	gesetzten	angemessenen	Nachfrist	nicht	geleistet,	so	ist	das	Hotel	ebenfalls	zum	Rücktritt	vom	Vertrag	
berechtigt.			
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5.3	Ferner	ist	das	Hotel	berechtigt,	aus	sachlich	gerechtfertigtem	Grund	vom	Vertrag	außerordentlich	zurückzutreten,	
insbesondere	falls	
- Höhere	Gewalt	oder	andere	vom	Hotel	nicht	zu	vertretende	Umstände	die	Erfüllung	des	Vertrages	unmöglich	machen;
- Zimmer	oder	Räume	schuldhaft	unter	irreführender	oder	falscher	Angabe	oder	Verschweigen	wesentlicher	Tatsachen	gebucht
werden;	wesentlich	kann	dabei	die	Identität	des	Kunden,	die	Zahlungsfähigkeit	oder	der	Aufenthaltszweck	sein;	
- das	Hotel	begründeten	Anlass	zu	der	Annahme	hat,	dass	die	Inanspruchnahme	der	Leistung	den	reibungslosen	Geschäftsbetrieb,
die	Sicherheit	oder	das	Ansehen	des	Hotels	in	der	Öffentlichkeit	gefährden	kann,	ohne	dass	dies	dem	Herrschafts-	bzw.
Organisationsbereich	des	Hotels	zuzurechnen	ist;	
- der	Zweck	bzw.	der	Anlass	des	Aufenthaltes	gesetzeswidrig	ist;
- ein	Verstoß	gegen	oben	genannte	Ziffer	1.2	vorliegt.
5.4	Der	berechtigte	Rücktritt	des	Hotels	begründet	keinen	Anspruch	des	Kunden	auf	Schadensersatz.	

6	ZIMMERBEREITSTELLUNG,	-ÜBERGABE,	-RÜCKGABE	UND	GÄSTEGUIDE	
6.1	Der	Kunde	erwirbt	keinen	Anspruch	auf	die	Bereitstellung	bestimmter	Zimmer,	soweit	dieses	nicht	ausdrücklich	vereinbart	
wurde.	
6.2	Gebuchte	Zimmer	stehen	dem	Kunden	ab	15:00	Uhr	des	vereinbarten	Anreisetages	zur	Verfügung.	Der	Kunde	hat	keinen	
Anspruch	auf	frühere	Bereitstellung.	Der	Kunde	muss	den	Check	In	bis	22:00	Uhr	am	Anreisetag	vornehmen.	Danach	kann	das	Hotel	
aufgrund	der	verspäteten	Anreise	des	Gastes	eine	Late	Check	In	Gebühr	(EUR	25)	berechnen.	
6.3	Am	vereinbarten	Abreisetag	sind	die	Zimmer	dem	Hotel	spätestens	um	12:00	Uhr	geräumt	zur	Verfügung	zu	stellen,	bei	Buchung	
des	Late	Check	Out	(EUR	30)	bis	14:00	Uhr.	Danach	kann	das	Hotel	aufgrund	der	verspäteten	Räumung	des	Zimmers	für	dessen	
vertragsüberschreitende	Nutzung	bis	18:00	Uhr	50	%	des	vollen	Logispreises	(Listenpreises)	in	Rechnung	stellen,	ab	18:00	Uhr	100	
%.	Vertragliche	Ansprüche	des	Kunden	werden	hierdurch	nicht	begründet.	Ihm	steht	es	frei	nachzuweisen,	dass	dem	Hotel	kein	
oder	ein	wesentlich	niedrigerer	Anspruch	auf	Nutzungsentgelt	entstanden	ist.	
6.4 Der Kunde muss sich zum Check In mit einem offiziellen Dokument gemäß den Meldebestimmungen ausweisen können.
6.5		Da	"Der	Zauberlehrling"	eine	romantische	Oase	inmitten	der	Alltags-Stadthektik	darstellt	und	wir	den	Charme	der	liebevollen	
Details	in	unserem	1855	erbauten	Haus	erhalten	wollen,	bitten	wir	Sie	höflich,	die	nachfolgenden	Dinge	zu	beachten:	

1.	Das	Rauchen	ist	weder	in	den	Hotelzimmern	noch	im	Restaurant	gestattet.	Die	Zimmer	sind	teilweise	klimatisiert.	Bitte	
beachten	Sie	das	wir	bei	nichtbeachten	eine	zusätzliche	Reinigungsgebühr	erheben	müssen.
2.	Kinder	sind	bei	uns	willkommen.	Bitte	lassen	Sie	uns	schon	mit	der	Reservierung	wissen	wenn	Sie	junge	mitreisende	Gäste	
haben.
3.	Tiere	können	wir	leider	nicht	beherbergen.
4.	Bitte	verzichten	Sie	auf	eigene	Badeöle,	Badesalze	(u.a.),	sowie	eigens	mitgebrachte	Dekorationen	&	Kerzen.	Wir	behalten	uns	
die	Berechnung	von	zusätzlichen	Reinigungsgebühren	vor.
5.	Der	Zauberlehrling	wurde	liebevoll	und	mit	großem	handwerklichen	Einsatz	auf	heutige	Sicherheits-	und	Technikstandards	
gebracht.	Er	bleibt	aber	ein	Kleinod	im	150	Jahre	alten	Gemäuer	inmitten	der	Stadt	und	bietet	daher	nicht	alle	
Annehmlichkeiten	eines	Hotels	des	21.	Jahrhunderts.
Unannehmlichkeiten	oder	Verletzungsgefahr	aller	Art,	insbesondere	durch	kleine	Trittstufen,	liegen	außerhalb	unserer	
Verantwortung	und	Gewährleistung.
6.	Gewerbliche	Bildaufnahmen	&	Übertragungen	jeglicher	Art	sind	nicht	erlaubt.	Bei	nichtbeachten	müssen	wir	entsprechende	
Motivgebühren	u.a.	berechnen.	Der	abgeschlossene	Beherbergungsvertrag	entspricht	keinem	Motivvertrag.	Gerne	bieten	wir	
diesen	gesondert	an.
7.	Bei	Besuchen	im	gebuchten	Einzel-	/	Doppelzimmer,	die	länger	als	die	eingeräumte	Besuchszeit	von	30	Minuten	andauern,	
erfolgt	eine	Berechnung	einer	weiteren	Person.	Gerne	Reservieren	wir	einen	Tisch	in	unserem	Gourmet-Restaurant	oder	Café	
für	Ihre	Treffen,	alternativ	bieten	wir	auch	Tagungs-	und	Besprechungsräume	für	Meetings	an.
Unabhängig	davon	bitten	wir	Sie	aus	Sicherheitsgründen	(und	auf	Grund	der jeweils	aktuellen	Corona	Verordnung),	
Besucher	anzumelden,	um	Unannehmlichkeiten	zu	vermeiden.
8. Die öffentlichen Bereiche des Hotels sind Videoüberwacht

7	HAFTUNG	DES	HOTELS	
7.1	Das	Hotel	haftet	für	von	ihm	zu	vertretende	Schäden	aus	der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	Gesundheit.	Weiterhin	
haftet	es	für	sonstige	Schäden,	die	auf	einer	vorsätzlichen	oder	grob	fahrlässigen	Pflichtverletzung	des	Hotels	beziehungsweise	auf	
einer	vorsätzlichen	oder	fahrlässigen	Verletzung	von	vertragstypischen	Pflichten	des	Hotels	beruhen.	Einer	Pflichtverletzung	des	
Hotels	steht	die	eines	gesetzlichen	Vertreters	oder	Erfüllungsgehilfen	gleich.	Weitergehende	Schadensersatzansprüche	sind,	soweit	
in	dieser	Ziffer	7	nicht	anderweitig	geregelt,	ausgeschlossen.	Sollten	Störungen	oder	Mängel	an	den	Leistungen	des	Hotels	auftreten,	
wird	das	Hotel	bei	Kenntnis	oder	auf	unverzügliche	Rüge	des	Kunden	bemüht	sein,	für	Abhilfe	zu	sorgen.	Der	Kunde	ist	verpflichtet,	
das	ihm	Zumutbare	beizutragen,	um	die	Störung	zu	beheben	und	einen	möglichen	Schaden	gering	zu	halten.	
7.2	Für	eingebrachte	Sachen	haftet	das	Hotel	dem	Kunden	nach	den	gesetzlichen	Bestimmungen.	Das	Hotel	empfiehlt	die	Nutzung	
des	Hotel-	oder	Zimmersafes	für	alle	Wertgegenstände.	Sofern	der	Gast	Geld,	Wertpapiere	und	Kostbarkeiten	mit	einem	Wert	von	
mehr	als	800	Euro	oder	sonstige	Sachen	mit	einem	Wert	von	mehr	als	3.500	Euro	einzubringen	wünscht,	bedarf	dies	einer	
gesonderten	Aufbewahrungsvereinbarung	mit	dem	Hotel.	
7.3	Soweit	dem	Kunden	ein	Stellplatz	in	der	Hotelgarage	oder	auf	dem	Hotelparkplatz,	auch	gegen	Entgelt,	zur	Verfügung	gestellt	
wird,	kommt	dadurch	kein		Verwahrungsvertrag	zustande.	Bei	Abhandenkommen	oder	Beschädigung	auf	dem	Hotelgrundstück	
abgestellter	oder	rangierter	Kraftfahrzeuge	und	deren	Inhalte	haftet	das	Hotel	nur	nach	Maßgabe	der	vorstehenden	Ziffer	7.1,	Sätze	
1	bis	4.	
7.4	Weckaufträge	werden	vom	Hotel	mit	größter	Sorgfalt	ausgeführt.	Nachrichten,	Post	und	Warensendungen	für	die	Gäste	werden	
mit	Sorgfalt	behandelt.	Das	Hotel	übernimmt	die	Zustellung,	Aufbewahrung	und	–	auf	Wunsch	–	gegen	Entgelt	die	Nachsendung	
derselben.	Schadenersatzansprüche,	außer	wegen	grober	Fahrlässigkeit	oder	Vorsatz,	sind	ausgeschlossen.	

8	EINSTELLBEDINGUNGEN	DER	TIEFGARAGENPLÄTZE	
8.1	Mit	dem	Einfahren	in	die	Parkgarage	oder	auf	den	Hotelparkplatz	kommt	zwischen	dem	Hotel	und	dem	Mieter	ein	Mietvertrag	
über	die	vom	Mieter	gewünschte	Parkdauer	innerhalb	der	Öffnungszeiten	gemäß	dieser	Einstellbedingungen	zustande.	
8.2	Dabei	sind	weder	Bewachung	noch	Verwahrung	Gegenstand	dieses	Vertrages.	Das	Hotel	übernimmt	keine	Obhut	oder	besondere	
Fürsorgepflichten	für	die	vom	Mieter	eingebrachten	Sachen.	
8.3	Anweisungen	des	Hotelpersonals,	die	der	Sicherheit	dienen	oder	das	Hausrecht	betreffen,	sind	stets	unverzüglich	Folge	zu	
leisten.	Im	Übrigen	gelten	die	Bestimmungen	der	StVO	entsprechend.	
8.4	Fahrzeuge	dürfen	nur	innerhalb	der	markierten	und	für	Hotelnutzung	
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ausgewiesenen	Stellplätze	abgestellt	werden.	Das	Hotel	ist	berechtigt,	fehlerhaft	abgestellte	Fahrzeuge	durch	geeignete	Maßnahmen	
auf	Kosten	des	Mieters	umzusetzen	oder	umsetzen	zu	lassen.	Hierfür	kann	das	Hotel	eine	Pauschale	berechnen;	der	Mieter	kann	in	
diesem	Fall	nachweisen,	dass	die	Kosten	nicht	entstanden	oder	wesentlich	niedriger	als	die	Pauschale	sind.	Das	Hotel	ist	ebenfalls	
berechtigt,	das	Fahrzeug	des	Mieters	bei	Gefahr	im	Verzug	aus	dem	Parkbereich	zu	entfernen.	
8.5	Jedem	Mieter	wird	empfohlen,	sein	Fahrzeug	nach	Verlassen	stets	sorgfältig	zu	verschließen	sowie	keine	Wertgegenstände	
zurückzulassen.	
8.6	Das	Hotel	haftet	nur	für	Schäden,	die	nachweislich	von	ihm	bzw.	von	seinen	Erfüllungsgehilfen	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	
verursacht	wurden.	Diese	Haftungsbegrenzung	gilt	nicht	bei	der	Verletzung	von	Leben,	Körper	oder	Gesundheit	oder	bei	der	
Verletzung	von	wesentlichen	Vertragspflichten.	Der	Mieter	ist	verpflichtet,	etwaige	Schäden	an	seinem	Fahrzeug	dem	Hotel	
unverzüglich	anzuzeigen.	
8.7	Das	Hotel	schließt	jegliche	Haftung	für	Schäden	aus,	die	durch	andere	Mieter	oder	sonstige	Dritte	verursacht	werden.	Dies	gilt	
insbesondere	für	Beschädigung,	Vernichtung	oder	Diebstahl	des	eingestellten	Fahrzeuges	oder	beweglicher/eingebauter	
Gegenstände	aus	dem	Fahrzeug	oder	auf	bzw.	an	dem	Fahrzeug	befestigter	Sachen.	
8.8	Ist	der	Mieter	Hotelgast	und	übernimmt	das	Hotel	auf	Wunsch	des	Mieters	das	Einparken	oder	Abholen	des	Fahrzeuges,	so	
begründet	auch	dies	keinen	Verwahrungsvertrag	und	keine	Überwachungspflicht,	da	es	sich	hierbei	lediglich	um	eine	Gefälligkeit	
des	Hotels	gegenüber	dem	Gast	handelt.	Schäden,	die	dabei	an	anderen	Fahrzeugen	oder	Sachen	verursacht	werden,	sind	über	die	
Kfz-Haftpflichtversicherung	des	Mieters/Fahrzeughalters	zu	regulieren.	Das	Hotel	und	der	vom	Hotel	beauftragte	Fahrer	haften	
ferner	nicht	für	die	unmittelbar	am	Fahrzeug	des	Mieters	entstandenen	Schäden	sowie	für	etwaige	finanzielle	Nachteile	im	
Zusammenhang	mit	der	Regulierung	der	Schäden	an	den	anderen	Fahrzeugen	oder	Sachen	über	die	Kfz-	Haftpflichtversicherung	des	
Mieters/Fahrzeughalters	(Selbstbehalte,	Prämienanhebungen	etc.),	es	sei	denn,	dass	der	vom	Hotel	beauftragte	Fahrer	den	Schaden	
vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	verursacht	hat.	
8.9	Der	Mieter	haftet	für	durch	ihn	selbst	oder	durch	seine	Erfüllungsgehilfen,	seine	Beauftragten	oder	seine	Begleitpersonen	dem	
Hotel	schuldhaft	zugefügte	Schäden.	Er	ist	verpflichtet,	solche	Schäden	unaufgefordert	vor	Verlassen	des	Parkbereiches	dem	Hotel	
zu	melden.	
8.10 Der Mieter ist selbst dazu verpflichtet zu überprüfen ob der Stellplatz für sein Fahrzeug geeignet ist (Höhe, Breite, Gewicht, etc.) 
und darf das Fahrzeug nur nach positiver Überprüfung auf den definierten Stellplätzen des Hotels abstellen.

9	HINWEISE	ZUR	NUTZUNG	DES	INTERNETZUGANGS,	AUCH	WLAN	
9.1	Wir	bieten	unseren	Gäste-Internetzugang	nur	für	unsere	Gäste	an.	Es	handelt	sich	nicht	um	einen	öffentlich	zugänglichen	
Telekommunikationsdienst,	sondern	um	ein	internes	Netzwerk	(WLAN)	für	Gäste	unseres	Unternehmens.	
9.2	Voraussetzung	für	eine	Nutzung	ist,	ein	bestehendes	Vertragsverhältnis	mit	dem	Hotel,	mit	welchem	die	aktuellen	AGB	und	
Nutzungsbedingungen	angenommen	werden.	
9.3	Wir	stellen	Ihnen	in	unseren	Gebäuden	einen	Zugang	zum	Internet	in	Form	eines	Netzwerk-Zugangs	(„Hotspot“)	zur	Verfügung.	
Die	Bereitstellung	des	Hotspots	richtet	sich	nach	unseren	jeweiligen	technischen	und	betrieblichen	Möglichkeiten.	
Ein	Anspruch	auf	einen	funktionsfähigen,	störungs-	und	unterbrechungsfreien,	Hotspot	oder	eine	bestimmte	örtliche	Abdeckung	des	
Hotspots	besteht	nicht.	Auch	können	wir	keine	Übertragungsgeschwindigkeiten	gewährleisten.	Es	besteht	kein	Anspruch	darauf,	
dass	bestimmte	Dienste	über	den	Hotspot	genutzt	werden	können.	So	können	insbesondere	Port-Sperrungen	vorgenommen	
werden.	In	der	Regel	wird	das	Surfen	im	Internet	und	das	Senden	und	Empfangen	von	E-Mails	ermöglicht.		
Sie	sind	verpflichtet,	bei	der	Nutzung	unseres	Hotspots	alle geltenden	Gesetze	einzuhalten.	
9.4	Verbotene	Handlungen:	
Ihnen	sind	als	Nutzer	jegliche	Handlungen	bei	der	Nutzung	des	Hotspots	untersagt,	die	gegen	geltendes	Recht	verstoßen,	Rechte	
Dritter	verletzen	oder	gegen	die	Grundsätze	des	Jugendschutzes	verstoßen.	Insbesondere	sind	folgende	Handlungen	untersagt:	
•	das	Einstellen,	die	Verbreitung,	das	Angebot	und	die	Bewerbung	pornografischer,	gegen	Jugendschutzgesetze,	gegen
Datenschutzrecht	und/oder	gegen	sonstiges	Recht	verstoßender	und/oder	betrügerischer	Inhalte,	Dienste	und/oder	Produkte;
•	die	Veröffentlichung	oder	Zugänglichmachung	von	Inhalten,	durch	die	andere	Teilnehmer	oder	Dritte	beleidigt	oder	verleumdet
werden;
•	die	Nutzung,	das	Bereitstellen	und	das	Verbreiten	von	Inhalten,	Diensten	und/oder	Produkten,	die	gesetzlich	geschützt	oder	mit
Rechten	Dritter	(z.B.	Urheberrechte)	belastet	sind,	ohne	hierzu	ausdrücklich	berechtigt	zu	sein;
•	die	öffentliche	Zugänglichmachung	von	urheberrechtlich	geschützten	Werken	oder	sonstige	urheberrechtswidrige	Handlungen,
insbesondere	bei	der	Nutzung	von	sog.	„Internet-Tauschbörsen“	oder	File-	Sharing-Diensten.
•	das	Hosting	eines	Web-Servers	oder	anderer	Server	durch	Nutzung	des	Hotspots;
•	die	Änderung	der	vorgegebenen	DNS-Server	oder	anderer	Einstellungen	in	den	Netzwerkeinstellungen	des	Hotspots;
•	die	Versendung	von	Junk-	oder	Spam-Mails	sowie	von	Kettenbriefen;
•	die	Verbreitung	von	Viren,	Trojanern	und	anderen	schädlichen	Dateien;
•	die	Verbreitung	anzüglicher,	anstößiger,	sexuell	geprägter,	obszöner	oder	diffamierender	Inhalte	bzw.	Kommunikation	sowie
solcher	Inhalte	bzw.	Kommunikation	die	geeignet	sind/ist,	Rassismus,	Fanatismus,	Hass,	körperliche	Gewalt	oder		rechtswidrige	
Handlungen	zu	fördern	bzw.	zu	unterstützen	(jeweils	explizit	oder	implizit);
•	die	weitergebe	des	Kennworts,	oder	anderen	sensiblen	Netzwerkdaten.
9.5	Haftungsfreistellung
•	Sie	sind	als	Nutzer	für	alle	ihre	Handlungen,	die	Sie,	oder	Andere	mit	Ihrer	Billigung,	im	Zusammenhang	mit	der	Nutzung	des
Internets	über	unseren	Hotspot	vornehmen,	selbst	verantwortlich.
•	Sie	stellen	uns	von	sämtlichen	Forderungen,	die	Dritte	gegen	uns	wegen	eines	Verstoßes	des	Nutzers	gegen	gesetzliche	
Vorschriften,	gegen	Rechte	Dritter	(insbesondere	Persönlichkeits-,	Urheber-	und	Markenrechte)	oder	gegen	vertragliche	Pflichten,
Zusicherungen	oder	Garantien	geltend	machen,	einschließlich	der	Kosten	der	notwendigen	Rechtsverteidigung	(Rechtsanwalts-	und
Gerichtskosten	in	gesetzlicher	Höhe)	auf	erstes	Anfordern	frei.
•	Sie	sind	verpflichtet,	im	Falle	der	Geltendmachung	von	Ansprüchen	im	Sinne	von	Ziff.	9	Absatz	5	unverzüglich	und	vollständig	bei
der	Sachverhaltsaufklärung	mitzuwirken	und	uns	die	hierzu	erforderlichen	Angaben	in	geeigneter	Weise	zugänglich	zu	machen.
9.6	Haftungsbeschränkung
•	Wir	übernehmen	keine	Verantwortung	für	etwaige	Schäden	an	Ihrem	Endgerät,	die	durch	die	Internetnutzung	entstehen.	Hiervon	
ausgenommen	sind	Schäden,	zu	denen	wir	vorsätzlich	oder	grob	fahrlässig	beigetragen	haben.	Insbesondere	wird	keinerlei	Haftung	
für	die	Inhalte	aufgerufener	Websites	oder	heruntergeladener	Dateien	übernommen.	Ferner	wird	auch	keinerlei	Haftung	für	
etwaigen	Virenbefall	durch	Verwendung	des	Internetzuganges	übernommen.
•	Im	Übrigen	haften	wir	nur,	soweit	wir	eine	wesentliche	Vertragspflicht	verletzt	haben.	Als	wesentliche	Vertragspflichten	werden	
dabei	abstrakt	solche	Pflichten	bezeichnet,	deren	Erfüllung	die	ordnungsgemäße	Durchführung	des	Vertrages	überhaupt	erst
ermöglicht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Nutzer	regelmäßig	vertrauen	darf.	In	diesen	Fällen	ist	die	Haftung	auf	den	Ersatz	des
vorhersehbaren,	typischerweise	eintretenden	Schaden	beschränkt.
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•	Soweit	unsere	Haftung	nach	den	vorgenannten	Vorschriften	ausgeschlossen	oder	beschränkt	wird,	gilt	dies	auch	für	unsere	
Erfüllungsgehilfen.
9.6	Datenschutz	bei	der	Nutzung	des	Internetzugangs
•	Wir	tragen	Sorge	dafür,	dass	Ihre	personenbezogene	Daten	nur	erhoben,	gespeichert	und	verarbeitet	werden,	soweit	dies	zur	ver-
tragsgemäßen	Leistungserbringung	erforderlich	und	durch	gesetzliche	Vorschriften	erlaubt,	oder	vom	Gesetzgeber	angeordnet	ist.
•	Um	die	Leistungen	des	Hotspots	für	Sie	zu	erbringen,	ist	die	Verwendung	von	personenbezogenen	Daten	Ihres	Endgerätes	
erforderlich.	In	dem	Zusammenhang	werden	ggf.	auch	die	MAC-Adressen	von	Endgeräten	temporär	gespeichert.	Ferner	werden	wir
ggf.	Protokolldaten	(„Logfiles“)	über	Art	und	Umfang	der	Nutzung	der	Dienstleistungen	für	eine	begrenzte	Zeit	speichern.	Diese
Daten	können	nicht	unmittelbar	Ihrer	Person	zugeordnet	werden.	

10	WIDERRUFSRECHT	BEIM	ERWERB	VON	GUTSCHEINEN	

Ein	Widerrufsrecht	für	Verbraucher	besteht	nicht	bzw.	das	Widerrufsrecht	für	Verbraucher	kann	vorzeitig	erlöschen	bei	folgenden	
Verträgen:	
•	Verträge	zur	Erbringung	von	Dienstleistungen	in	den	Bereichen	Beherbergung	zu	anderen	Zwecken	als	zu	Wohnzwecken,
Beförderung	von	Waren,	Kraftfahrzeugvermietung,	Lieferung	von	Speisen	und	Getränken	sowie	zur	Erbringung	weiterer
Dienstleistungen	im	Zusammenhang	mit	Freizeitbetätigungen,	wenn	der	Vertrag	für	die	Erbringung	einen	spezifischen	Termin	oder
Zeitraum	vorsieht	(§	312g	Abs.	2	Satz	1	Nr.	9	BGB).
Das	heißt,	soweit	die	Der	Zauberlehrling	Dienstleistungen	aus	dem	Bereich	der	Freizeitbetätigung	anbietet,	z.B.	die	Teilnahme	an
Kochkursen,	besteht	kein	Widerrufsrecht.	

Nachstehend	erhalten	Sie	die	gesetzlich	erforderliche	Belehrung	über	die	Voraussetzungen	und	Folgen	des	Widerrufsrechts.	

Widerrufsbelehrung:	
Widerrufsrecht	
Sie	können	Ihre	Vertragserklärung	innerhalb	von	14	Tagen	ohne	Angabe	von	Gründen	in	Textform	(z.B.	Brief,	Fax,	E-Mail)	oder	-	wenn	
Ihnen	die	Sache	vor	Fristablauf	überlassen	wird	-	auch	durch	Rücksendung	der	Sache	widerrufen.	Die	Frist	beginnt	nach	Erhalt	dieser	
Belehrung	in	Textform,	jedoch	nicht	vor	Eingang	der	Ware	beim	Empfänger	und	auch	nicht	vor	Erfüllung	unserer	Informationspflichten	
gemäß	Artikel	246	§	2	in	Verbindung	mit	§	1	Absatz	1	und	2	EGBGB	sowie	unserer	Pflichten	gemäß	§	312g	Absatz	1	Satz	1	BGB	in	
Verbindung	mit	Artikel	246	§3	EGBGB.	Zur	Wahrung	der	Widerrufsfrist	genügt	die	rechtzeitige	Absendung	des	Widerrufs	oder	der	Sache.	
Der	Widerruf	ist	zu	richten	an:	

Designhotel	Restaurant	Kochschule	Der	Zauberlehrling, Heldmann GmbH & Co. KG
Rosenstraße	38	
70182	Stuttgart	
Fax:	0049	(0)	711	237	77	75	
Mail:	kontakt@zauberlehrling.de	

Bitte	senden	Sie	Waren	an:	
Designhotel	Restaurant	Kochschule	Der	Zauberlehrling	
Rosenstraße	38	
70182	Stuttgart	

Widerrufsfolgen	
Im	Falle	eines	wirksamen	Widerrufs	sind	die	beiderseits	empfangenen	Leistungen	zurückzugewähren	und	ggf.	gezogene	Nutzungen	(z.B.	
Zinsen)	herauszugeben.	Können	Sie	uns	die	empfangene	Leistung	sowie	Nutzungen	(z.B.	Gebrauchsvorteile)	nicht	oder	teilweise	nicht	
oder	nur	in	verschlechtertem	Zustand	zurückgewähren	beziehungsweise	herausgeben,	müssen	Sie	uns	insoweit	Wertersatz	leisten.	Dies	
kann	dazu	führen,	dass	Sie	die	vertraglichen	Zahlungsverpflichtungen	für	den	Zeitraum	bis	zum	Widerruf	gleichwohl	erfüllen	müssen.	
Verpflichtungen	zur	Erstattung	von	Zahlungen	müssen	innerhalb	von	30	Tagen	erfüllt	werden.	Die	Frist	beginnt	für	Sie	mit	der	
Absendung	Ihrer	Widerrufserklärung,	für	uns	mit	deren	Empfang.	

Besondere	Hinweise	
Ihr	Widerrufsrecht	erlischt	vorzeitig,	wenn	der	Vertrag	von	beiden	Seiten	auf	Ihren	ausdrücklichen	Wunsch	vollständig	erfüllt	ist,	bevor	
Sie	Ihr	Widerrufsrecht	ausgeübt	haben.	
Ende	der	Widerrufsbelehrung	
11. 	GUTSCHEINE	
Eine Teileinlösung eines Gutscheins ist möglich. Gutscheine	sind bis zum auf dem Gutschein vermerkten Datum einzulösen. 	Danach	
verlieren	sie	ihre	Gültigkeit, es erfolgt keine Auszahlung oder Anrechnung. Gutscheine	für	einen	bestimmten	Termin	sind	für	diesen	
ausgewählten	Termin	gültig.	Sollte kein Ablaufdatum auf dem Gutschein vermerkt sein ist dieser maximal bis zum 31.12. im dritten 
Jahr nach Ausstellung gültig. Eine Verlängerung ist nicht möglich.	Für	die	Ausstellung	eines	Gutscheines erlauben	wir	uns	4,00	€	
Bearbeitungsgebühr	zu	berechnen.		Gutscheine	können	schriftlich,	per	E-Mail	oder	im	Internet	unter Gutscheinformular	angefordert	
werden.	Die	Bezahlung	der	online	bestellten	Gutscheine	erfolgt	per	Kreditkarte.	Eine	Barauszahlung von	erworbenen	Gutscheinen	ist	
zu	keinem	Zeitpunkt	möglich.	Eventuelle Preissteigerungen, für Kochkurse oder Events, zwischen dem Zeitpunkt des Gutscheinkaufs 
und dem Einlösedatum müssen vom einlösenden Kunden getragen werden.

12. 	SCHLUSSBESTIMMUNGEN	
12.1	Änderungen	und	Ergänzungen	des	Vertrages,	der	Antragsannahme	oder	dieser	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	sollen	in	
Textform	erfolgen.	Einseitige	Änderungen	oder	Ergänzungen	durch	den	Kunden	sind	unwirksam.	
12.2	Erfüllungs-	und	Zahlungsort	sowie	ausschließlicher	Gerichtsstand	–	auch	für	Scheck-	und	Wechselstreitigkeiten	–	ist	im 
kaufmännischen	Verkehr	Sitz	des	Hotels	/	Stuttgart.	Sofern	ein	Vertragspartner	die	Voraussetzung	des	§	38	Absatz	2	ZPO	erfüllt	und	
keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	im	Inland	hat,	gilt	als	Gerichtsstand	der	Sitz	des	Hotels	/	Stuttgart.
12.3	Es	gilt	deutsches	Recht.	Die	Anwendung	des	UN-Kaufrechts	und	des	Kollisionsrechts	ist	ausgeschlossen.
12.4	Sollten	einzelne	Bestimmungen	dieser	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	unwirksam	oder	nichtig	sein	oder	werden,	so	wird 
dadurch	die	Wirksamkeit	der	übrigen	Bestimmungen	nicht	berührt.	Im	Übrigen	gelten	die	gesetzlichen	Vorschriften.
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